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SATZUNG ÜBER DIE ERHEBUNG EINER  
 

ZWEITWOHNUNGSSTEUER  
 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 
(GVBl. I S. 178) und der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) vom 
24.03.2013 (GVBl. I S. 134) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt nachste-
hende Zweitwohnungssteuer-Satzung beschlossen: 
 
Folgende Gesamtfassung enthält: 
 

Satzung vom  betroffene §§ veröffentlicht am in Kraft ab 

Ursprüngliche Fassung vom 19.12.2014  08.01.2015 01.01.2015 

1. Änderungssatzung vom 22.05.2015 § 3 Abs. 3 Buchstabe d 28.05.2015 29.05.2015 

2. Änderungssatzung vom 16.12.2016 
§ 3 Abs. 3 Buchstabe d 
§ 4 Abs. 5 

20.12.2016 01.01.2017 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Stadt Weiterstadt erhebt eine Zweitwohnungssteuer. 
 
 

§ 2 
Steuergegenstand 

 
(1) Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.  
 
(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung für seinen 

persönlichen Lebensbedarf oder den persönlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder in-
nehat. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie vo-
rübergehend anders genutzt wird. 

 
 

§ 3 
Steuerpflichtiger 

 
(1) Steuerpflichtiger ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung innehat. 
 
(2) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer Zweitwohnung, so sind sie Gesamt-

schuldner. 
 
 (3) Keine Zweitwohnungen im Sinne der Satzung sind: 
 

(a) Wohnungen in Alten-, Altenwohn- und Pflegeheimen, Einrichtungen zur vorübergehenden 
Aufnahme pflegebedürftiger Personen und ähnlichen Einrichtungen 

 
(b) Wohnungen, die von einem nicht dauernd getrennt lebenden Verheirateten bzw. von einem 

nicht dauernd getrennt lebenden eine eingetragene Lebenspartnerschaft Führenden, aus 
beruflichen Gründen gehalten werden, wobei sich die gemeinsame Wohnung der Eheleute 
bzw. der Lebenspartner in einer anderen Stadt befindet 
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(c) Wohnwagen und Wohnmobile sowie Gartenlauben 
 

(d) Zweitwohnungen des Eigentümers, die sich im selben Gebäude wie die des Eigentümers 
befinden und vom Eigentümer für eigene Zwecke genutzt werden. 

 
 

§ 4 
Bemessungsgrundlage 

 
(1) Bemessungsgrundlage der Steuer ist der jährliche Mietaufwand (Absatz 2 bis 5). 

 
(2) Der jährliche Mietaufwand ist die Nettokaltmiete, die der Inhaber der Zweitwohnung nach sei-

nem Mietvertrag für den Besteuerungszeitraum zu zahlen hat. Hierbei ist die monatliche Net-
tokaltmiete des ersten Monats ab Entstehung der Steuerpflicht anzusetzen, multipliziert mit 
der Anzahl der Monate, für welche die Steuerpflicht im Besteuerungszeitraum besteht. Die 
monatliche Nettokaltmiete wird dabei auf volle Euro abgerundet. 

 
(3) Wenn nur eine Bruttokaltmiete (Miete einschließlich Nebenkosten, aber ohne Heizkosten) 

vereinbart wurde, gilt als Nettokaltmiete die um einen Abzug von 10 % verminderte Brutto-
kaltmiete. Wenn nur eine Bruttowarmmiete (Miete einschließlich Nebenkosten und Heizkos-
ten) vereinbart wurde, gilt als Nettokaltmiete die um einen Abzug von 20 % verminderte Brut-
towarmmiete. 

 
(4) Als Mietaufwand gelten auch alle anderen Formen eines vertraglich vereinbarten Überlas-

sungsentgelts, beispielsweise Pacht, Nutzungsentgelt, Erbbauzins, Leibrente. 
 

(5) Für Wohnungen, die im Eigentum des Steuerpflichtigen stehen, dem Steuerpflichtigen unent-
geltlich oder zu einem Entgelt unterhalb der ortsüblichen Miete überlassen sind, oder unge-
nutzt sind, wird die Nettokaltmiete geschätzt, die für Räume gleicher Art, Lage und Ausstat-
tung regelmäßig gezahlt wird. Grundlage für die Schätzung ist die Mietwertübersicht aus dem 
Immobilienmarkbricht des Gutachterausschusses beim Amt für Bodenmanagement Heppen-
heim, in der jeweils gültigen Fassung. 

 
 

§ 5 
Steuersatz 

 
Die Steuer beträgt jährlich 10 v. H. des Mietwertes. 
 
 

§ 6 
Entstehung der Steuerpflicht und Fälligkeit der Steuerschuld 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Kalenderjahres, jedoch frühestens mit Inkrafttreten 

dieser Satzung. 
 

(2) Wird eine Wohnung erst nach dem 1. Januar bezogen oder für den persönlichen Lebensbe-
darf vorgehalten, so entsteht die Steuerpflicht am ersten Tag des folgenden Monats. Die 
Steuerpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Steuerpflichtige die Zweitwohnung auf-
gibt. 
 

(3) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 

(4) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer anteil-
mäßig auf volle Monate zu berechnen. 
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(5) In dem Bescheid kann bestimmt werden, dass er auch für künftige Zeitabschnitte gilt, solange 

sich die Bemessungsgrundlage und der Steuerbetrag nicht ändern. 
 
(6) Die Steuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 

und 15. November fällig. Nachzahlungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Besteht eine Steuerpflicht nicht während des gesamten Jahres, wird die 
Steuer am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November jeweils in Höhe eines Teilbe-
trages fällig, der sich bei der Division der auf den Besteuerungszeitraum entfallenden Steuer 
durch die Zahl der Monate, in denen die Steuerpflicht bestand, und einer anschließenden Mul-
tiplikation mit der Anzahl der Monate, in denen die Steuerpflicht im jeweiligen Quartal bestand, 
ergibt. 

 
(7) Sind mehrere Personen, die nicht zu einer Familie gehören, gemeinschaftlich Inhaber einer 

Zweitwohnung, so kann die Gesamtsteuer durch die Anzahl der Inhaber geteilt und für den 
einzelnen Inhaber entsprechend anteilig festgesetzt werden. Die Bestimmungen des § 3 Abs. 
2 (Gesamtschuldner) bleibt unberührt. 

 
 

§ 7 
Anzeigepflicht, Mitteilungspflichten 

 
(1) Wer eine Zweitwohnung bezieht, für den persönlichen Lebensbedarf vorhält oder aufgibt, hat 

das der Stadt - Steueramt - innerhalb eines Monats anzuzeigen. Wer bei Inkrafttreten dieser 
Satzung eine Zweitwohnung innehat, hat dies der Stadt - Steueramt - innerhalb von einem 
Monat anzuzeigen. 

 
(2) Der Steuerpflichtige (§ 3) ist dabei gleichzeitig verpflichtet, der Stadt - Steueramt - alle für die 

Steuererhebung erforderlichen Tatbestände (Mietwert, Art der Nutzung etc.) schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt - Steueramt - mitzuteilen. Das gleiche gilt, wenn sich die für die 
Steuererhebung relevanten Tatbestände ändern. 

 
 

§ 8 
Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben 

 
Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, sind die §§ 4 bis 6 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben in ihrer jeweiligen Fassung anzuwenden. 
 
 

§ 9 
In-Kraft-Treten 

 
Siehe Anfang des Dokumentes 
 


